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vielen Dank für Ihre Email vom 14. Juli 2018 und die darin enthaltene Bitte um Ve r-
mittlung  im  Rahmen  Ihrer  über  das  Portal  FragdenStaat  gestellten  Anfrage  an  das 
Auswärtige Amt. 

Die  von  Ihnen  angefragte  Behörde  hat  Sie  bereits  in  anderen  Parallelfällen  darum 
gebeten,  eine  gültige  Postadresse  anzugeben,  unter  der  Ihnen  die  Antwort  auf  Ihre 
Anfrage auf dem Postwege übermittelt werden kann.  

Der § 7 Informationsfreiheitsgesetz, der den Antrag und das Verfahren bei einer b e-
antragten  Information  regelt,  trifft  zu  einer  Offenlegung  der  Identität  des  Antragstel-
lers  keine  Aussage.  Die  Bescheidung  eines  unter  Pseudonym  gestellten  Antrages 
darf  demnach  nicht  allein  deshalb  verweigert  werden,  weil  der  Antragsteller  seine 
Identität nicht preisgibt. Ist es einer Behörde möglich, den Antrag und damit die B e-
reitstellung der Information ohne gebührenpfli chtigen Aufwand  vollumfänglich  positiv 
zu  bescheiden  und  löst  somit  die  (positive)  Entscheidung  über  den  Antrag  für  den 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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Antragsteller  nur  begünstigende  Rechtswirkungen  aus,  so  sind  auch  unter  Pseudo-
nym gestellte Anträge zu prüfen und zu bescheiden. 

Sofern jedoch – nach Prüfung des Einzelfalls – Ausschlussgründe dem Informations-
begehren – zumindest - teilweise entgegenstehen und/oder gebührenpflichtige Dritt-
beteiligungen und/oder Schwärzungen durchzuführen sein, ist eine ordnungsgemäße 
Bekanntgabe  des  (insoweit)  belastenden  IFG-Bescheides  mit  Blick  auf  die  Bestim-
mung von Rechtsbehelfsfristen sicherzuste llen. Die Übermittlung eines „Klarnamens“ 
und  einer  Postadresse  ist  in  diesen  Fällen  erforderlich.  In  diesen  Fällen  muss  der 
Antragsteller seine Daten preisgeben, um eine weitere Bearbeitung seines Antrages 
zu ermöglichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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